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// Im Blickpunkth

Tritt ein Anleger einem Fonds bei und ist der Beitrittsbeschluss mit M�ngeln behaftet, entsteht ein Schadenersatzan-

spruch sowie ein Anspruch auf R�ckabwicklung. Die damit verbundenen steuerlichen Fragen behandelt Lampe. Hat ein

Einspruch (teilweise) Erfolg und wird ihm daher abgeholfen, sind einige Verfahrensschritte einzuhalten, die Bilsdorfer/

Morsch vorstellen.

Udo Eversloh, Ressortleiter Steuerrecht

Entscheidungen
BFH: Vom Arbeitgeber �bernommene

Zahlung einer gegen den Arbeitnehmer

verh�ngten Geldbuße bzw. -auflage als

Arbeitslohn

�bernimmtderArbeitgeber gegen seinenArbeit-

nehmer verh�ngte Bußgelderoder strafrechtliche

Geldauflagen, ist darin Arbeitslohn zu sehen,

wenn der Arbeitgeber nicht aus ganz �berwie-

gend eigenbetrieblichem Interesse handelt. Dies

hat der BFHmit Urteil vom 22.7.2008 – VI R 47/06

– entschieden. Ein �berwiegend eigenbetrieb-

liches Interesse liegt nur vor, wenn nach einer Ge-

samtw�rdigung der Begleitumst�nde der jeweils

verfolgte betriebliche Zweck im Vordergrund

stehtundeindamiteinhergehendeseigenes Inte-

resse des Arbeitnehmers an der �bernahme von

Geldbuße bzw. -auflage durch den Arbeitgeber

�berlagert. Im entschiedenen Fall hatte eine

GmbH die Zahlung eines Bußgelds und einer

Geldauflage �bernommen, die gegen ihren Ge-

sch�ftsf�hrerwegenVerstoßesgegenLebensmit-

telvorschriften durch Umetikettieren von Waren

verh�ngt worden waren. Dieser muss die von der

GmbH �bernommenen Betr�ge als Arbeitslohn

versteuern. Ein Abzug als Werbungskosten schei-

det mangels gesetzlicher Grundlage aus.

VolltextderUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2598-1

unterwww.betriebs-berater.de

BFH: Erm�ßigter Umsatzsteuersatz f�r das

Legen von Hausanschl�ssen durch ein

Wasserversorgungsunternehmen

Die Verbindung des Wasser-Verteilungsnetzes

mit der Anlage des Grundst�ckseigent�mers

durch ein Wasserversorgungsunternehmen ge-

gen gesondert berechnetes Entgelt f�llt unter

den Begriff „Lieferung von Wasser“ i.S.v. § 12

Abs. 2 Nr. 1 UStG und ist deshalb mit dem erm�-

ßigten Steuersatz zu versteuern (BFH 8.10.2008 –

VR61/03).

Kl�ger war ein Zweckverband zur Trinkwasserver-

sorgung und Abwasserbeseitigung. Er belieferte

Kunden mit Wasser und legte auf Verlangen von

Grundst�ckseigent�mern gegen Kostenerstat-

tung Hausanschl�sse. Die Hausanschl�sse blie-

ben im Eigentum des Kl�gers. Der BFH st�tzt sich

bei seiner Entscheidung auf das EuGH-Urteil vom

3.4.2008 – C 442/05 –, wonach unter den Begriff

„Lieferungen von Wasser“ i.S.d. Art. 12 Abs. 3

Buchst. a undAnhangHKategorie 2 der Richtlinie

77/388/EWGauch das Legen einesHausanschlus-

ses falle. Das m�sse – so der BFH – dann auch f�r

die Auslegung des UStG gelten. Zwar d�rften die

Mitgliedstaatendas LegeneinesHausanschlusses

von der grunds�tzlichen Steuererm�ßigung f�r

die „Lieferungen von Wasser“ ausschließen. Dies

erfordere aber eine gesetzliche Regelung und

k�nne nicht durch eine bloße Verwaltungsvor-

schrift geschehen. § 12Abs. 2 Nr. 1 UStG enthalte

einen solchenAusschlussnicht.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2598-2

unterwww.betriebs-berater.de

Nieders�chsisches FG: Erm�ßigter

Umsatzsteuersatz bei Verkauf von Speisen

durch Imbisswagen

Nach Auffassung des Nieders�chsischen FG (21.8.

2008 – 5 K 428/07) unterliegt der Verkauf von

Speisen auch dann dem erm�ßigten Steuersatz,

wennzwar EinrichtungenzumVerzehr anOrt und

Stelle vorhanden sind und tats�chlich genutzt

werden, dieerbrachtenDienstleistungenaberder

gesamten Leistung nicht das Gepr�ge geben.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2598-3

unterwww.betriebs-berater.de

Dazu BMF, 16.10.2008 – IV B 8 – S 7100/07/

10050, // BB-ONLINE BBL2008-2374-6.

Nieders�chsisches FG: Abgeltungswirkung

einer Strafbefreiungserkl�rung

Durch Urteil vom 22.10.2008 – 2 K 5/06 (nrkr.) –

hat das Nieders�chsische FG entschieden, dass

die Vorschriften des StraBEG einer Gewinnerh�-

hung nicht entgegenstehen, wenn der Steuer-

pflichtige keine Steuern verk�rzt oder f�r sich

oder einen anderen nicht gerechtfertigte Steuer-

vorteile erlangt hat. Das ist z.B. der Fall, wenn er

eine Ansparr�cklage beantragt und daf�r Auf-

zeichnungen erstellt hat.

VolltextdesUrteils: // BB-ONLINE BBL2008-2598-4

unterwww.betriebs-berater.de

Verwaltungsanweisungen
OFD M�nster: Besteuerung des

Verm�genszuwachses –

Wegzugsbesteuerung

Die OFD M�nster hat Hinweise zur Entscheidung

�ber die Stundung und ihren Widerruf im Rah-

men der Wegzugsbesteuerung gegeben (Kurzin-

formation Internationales Steuerrecht Nr. 004/

2008 vom 31.10.2008). Der Verm�genszuwachs

ist bei Wegzug in einen Mitgliedstaat der EU

oder in den EWR unter den in § 6 Abs. 5 S. 1

AStG genannten Voraussetzungen zu stunden

und bei Wegfall der Voraussetzungen zu wider-

rufen. Der Steuerpflichtige hat die meldepflichti-

gen Ereignisse und die j�hrliche Best�tigung auf

einem amtlichen Vordruck auszuweisen.

VolltextdesKurzinf.: // BB-ONLINE BBL2008-2598-5

unterwww.betriebs-berater.de

Download des Vordruck unter www.fm.nrw.

de/allgemein_fa/service/formulare/est/stonstige/

index.php

BMF: Besteuerung von Flugpersonal gem.

DBA England und Irland

Zur Besteuerung der Bez�ge der im Inland unbe-

schr�nkt steuerpflichtigen Piloten und Flugbe-

gleiter britischer und irischer Fluggesellschaften

hat sich das BMF ge�ußert (12.11.2008 – IV B 5

– S 1300/07/10080): Diese Personen werden un-

geachtet des jeweiligen DBA nicht von der Be-

steuerung ausgenommen, wenn die Eink�nfte

in einem anderen Staat nur deshalb nicht steuer-

pflichtig sind, weil sie von einer Person bezogen

werden, die in diesem Staat unbeschr�nkt steu-

erpflichtig ist.

VolltextdesSchr.: // BB-ONLINE BBL2008-2598-6

unterwww.betriebs-berater.de
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